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Arbeitsbedingungen

EDV im staatsanwaltschaftlichen 
und richterlichen Bereich

Die Verwendung der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfasst mittlerweile die
meisten Berufsbilder. Auch die Justiz be-
dient sich der neuen Medien, zunächst vor
allem im Bereich der Textverarbeitung.

Die Vernetzung der Behörden und die
Vollausstattung mit PCs schreitet voran.
Auch die Inhaber von R-Besoldungsstellen
verwenden zunehmend Computer. Dies
liegt nicht nur an der sich ändernden Alters-
struktur. Im Gegenteil sind häufig Kolleg-
inn-en mit langjähriger Berufserfahrung
diejenigen, die in den einzelnen Behörden
eine Vorreiterfunktion einnehmen, nicht die
junge Generation, die mit dem Einsatz von
Computern aufgewachsen ist.

In vielen Bereichen ist der Einsatz elek-
tronischer Datenverarbeitung auch geeig-
net, Arbeit und Zeit zu sparen. Die Ver-
wendung bspw. von Textbausteinen oder
Formularen per Computer macht in der
Regel nicht mehr Arbeit, als die Verwen-
dung eines Formulars.

In der Geschäftsstelle oder im Bereich
der Kanzlei kann dann beispielsweise das
auf dem PC-Arbeitsplatz vom Entscheider
ausgefüllte Formular direkt in einen Be-
schluss umgewandelt und ausgedruckt 
werden (Vermeidung doppelter Arbeit).

Die Arbeitszeit, die durch den Einsatz
elektronischer Medien eingespart werden
kann, darf jedoch nicht dazu führen, dass

zulasten der Inhaber von R-Besoldungs-
stellen dort Mehrarbeit anfällt, die in ande-
ren Bereichen eingespart wird, sodass dort
Personal abgebaut werden kann. Zum Er-
füllungsgehilfen der Finanzverwaltung bei
der Streichung von Stellen dürfen sich die
Entscheider nicht machen lassen. Daher
sollte jeder Nutzer die Anwendung der
elektronischen Datenverarbeitung in die-
sem spezifischen Bereich sehr sorgfältig
abwägen.

Der vorliegende Beitrag ist von einem
Staatsanwalt und von einem Richter ver-
fasst.

I. Anwendungen im richterlichen Dienst
Viele Gerichte werden demnächst (oder

sind es bereits) derart ausgestattet, dass 
jeder Richterarbeitsplatz über einen Com-
puter verfügt, der im Haus – und damit vor
allem mit der Geschäftsstelle – vernetzt ist.
Viele Kollegen werden sich fragen (oder
fragen sich bereits), was sie mit diesen
Geräten anfangen sollen, ohne deren Hilfe
sie bislang auch zurechtgekommen sind.

Es ist nicht nur möglich, den Computer
so einzusetzen, dass – ohne gesteigerten
Arbeitsaufwand für den richterlichen
Dienst – die beim Gericht vorhandenen
Ressourcen an Personal effektiver genutzt
werden. Die knappen Ressourcen an Zeit
können besser genutzt werden, als durch
Abschreiben von Entscheidungen, die von
vornherein auch ohne mehr Arbeitsanfall
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im richterlichen Dienst hätten auf einem
anderen Medium abgesetzt werden können.

Für manche Aufgaben kann der Compu-
ter auch eine Hilfe sein, welche die richter-
liche Tätigkeit erleichtert.

1. Wichtig für den Einsatz des Compu-
ters ist es, dass dieser nicht erst vor jedem
Arbeitsschritt eingeschaltet werden muss,
sondern dass er von Dienstbeginn bereit-
steht. Formulare werden auch nicht vor 
jeder Verwendung aus der Bücherei geholt.

2. Insolvenzabteilungen gehörten wohl
zu den ersten Dezernaten im richterlichen
Dienst, bei denen die Verwendung von
Computern flächendeckend eingesetzt 
wurde.

Auch Familiengerichte sind schon früh
mit der Verwendung von elektronischer
Datenverarbeitung warm geworden. Die
Berechnung von Unterhaltsansprüchen –
zumal unter Berücksichtigung von Steuer-
lasten und -vorteilen –, Versorgungsaus-
gleich etc. ist in eine Form zu bringen, die
zumindest nach Vornahme der normativ
wertenden Entscheidungen der Berechnung
innerhalb der EDV zugänglich ist.

Auch Programme zur Berechnung der
Abzinsung bei vorzeitig gekündigten Dar-
lehen, Leasingverträgen etc. sind schon seit
einiger Zeit im erfolgreichen Einsatz in all-
gemeinen Zivildezernaten.

Nützlich ist der PC auch insbesondere
bei komplexen Kostenentscheidungen.

3. Aber auch diejenigen Richter, welche
nicht typischerweise Rechtsgebiete bear-
beiten, die einer Umsetzung in elektroni-
sche Medien auf den ersten Blick zugäng-
lich sind, können häufig Computer für ihre
Zwecke sinnvoll einsetzen:

Viele Verfügungen und Beschlüsse sind
in wesentlichen Teilen gleichförmig: La-
dung zum Termin, gesonderte Hinweise,
Einstellung der Zwangsvollstreckung, Fest-
stellung der Rechtzeitigkeit von Rechtsmit-
teln, Beweisbeschlüsse zum Hergang von
Verkehrsunfällen usw. Jeder mag im jewei-
ligen Dezernat überprüfen, wie viele Ent-
scheidungen mit vorgefertigten Textbau-
steinen gefertigt werden.

Hier ein paar Beispiele: Die Geschäfts-
stelle erfasst ein Verfahren nach Beteiligten
und RAen, mit Aktenzeichen und Anschrif-
ten im PC. Der Richter ruft durch Knopf-
druck am PC in seinem Dienstzimmer im
Verzeichnis seines Dezernats vom zentra-
len Speicherort (Server) das Verfahren auf.
Er fügt einen Autotext oder ein Basisdoku-
ment „BB in Verkehrsunfallsachen“ ein
und gibt die Daten zum Beweisthema ein.
Zur jeweils nächsten freien Stelle im PC-
Formular gelangt er durch Drücken der 
Taste „F11“, bis hin zum Datum der Be-
weisaufnahme. Er speichert die Datei unter
ihrem Aktenzeichen, druckt aus, unter-
zeichnet und legt die Akte auf den Bock. In
der Geschäftsstelle wird der gespeicherte
Beweisbeschluss aufgerufen, mit den Da-
ten der Aktenerfassung verknüpft, ausge-
druckt und mit Ladungen etc. versandt.

Oder: Standardentscheidungen in Straf-
sachen. Im Raum steht die vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nach §111a 
StPO. Die tatsächlichen Feststellungen las-
sen sich genauso in ein Musterformular wie
in einen Computertext einfügen. Ähnliches
gilt für den Widerruf der Aussetzung einer
Freiheitsstrafe usw.

Oder: Das Urteil ist nach Diktat ge-
schrieben worden, die Akte liegt wieder
vor. Die Tippfehler zu korrigieren macht
am Bildschirm auch nicht mehr Arbeit als
mit dem Stift auf Papier.

Oder: Eine dezernatsbekannte Partei be-
treibt den nächsten, mit dem vorherigen
Verfahren sehr ähnlichen Zivilprozess,
oder gegen sie ist ein typisches Strafver-
fahren anhängig. Es ist möglich, das ur-
sprüngliche Urteil vom PC aus aufzurufen
und unter dem Az. des neuen Verfahrens zu
speichern. Für den Entscheider gibt es we-
niger zu erinnern, nachzuforschen und ab-
zuändern, als ohne Computer.

Oder: Ein Verfahren betrifft ein rechtli-
ches Problem, worüber schon eine Ent-
scheidung mit Fundstellen zur Begründung
vorliegt. Die kann aufgerufen werden (nach
Stichwort, Name der Parteien, grobes Da-
tum, Az. o. Ä.) und die entscheidende Pas-
sage als Textbaustein kopiert und in die
nächste Datei eingefügt werden.

Oder: Die Verfügbarkeit elektronischer
Entscheidungssammlungen, Kommentare
oder Zeitschriften ermöglicht eine verein-
fachte Recherche. Sammlungen der BGH-
Rechtsprechung und der Fachzeitschriften
sind bspw. auf CD-ROM preisgünstiger als
in gebundener Form.

Oder: Gutachterbestellung mit häufig
beauftragtem Sachverständigen, Stellung-
nahmefrist zum fertigen Gutachten, Streit-
wertbeschluss, Bestellung eines bekannten
Verfahrenspflegers in Betreuungssachen.

Die Fortsetzung der Aufzählung ist
müßig; in jedem richterlichen Dezernat
gibt es Bereiche, die durch EDV-Unterstüt-
zung verbessert werden können.

II. Anwendung im staatsanwaltlichen
Dezernat

Die zunehmende Umsetzung der im Pro-
gramm „Justiz 2003“ beabsichtigten Voll-
ausstattung der Staatsanwaltschaften des
Landes mit integrierten Datenverarbei-
tungssystemen lässt es nur noch als eine
Frage der Zeit erscheinen, bis auf nahezu
jedem Arbeitsplatz eines staatsanwaltlichen
Entscheiders ein Computer zu finden sein
wird. Diese Entwicklung ist grundsätzlich
zu begrüßen. Durch sie erhält die Staatsan-
waltschaft ein Hilfsmittel, welches die Be-
wältigung der täglichen Arbeit, die nach
wie vor bei einer Belastungsquote von
durchschnittlich 1,53 Pensen liegt, erleich-
tern kann. Der sachgerechte Einsatz der IT-
Systeme kann sowohl die Erledigung von
Routinearbeiten, derer es auch im staatsan-
waltlichen Dezernat eine Vielzahl gibt, er-
leichtern als auch die Bearbeitung kom-
plexer Großverfahren.



4 4/2001

Wird der Computer als elektronische
„Formularsammlung“ benutzt, ergeben sich
keine wesentlichen Unterschiede zu der 
bereits dargestellten Anwendung im rich-
terlichen Dezernat. Zudem ist das elektro-
nische Formular sowohl für den Entschei-
der angenehmer zu bearbeiten, da es ihm
Raum für individuelle Ergänzungen oder
Veränderungen lässt, als auch für den Un-
terstützungsbereich, der sich nicht durch
unübersichtliche Anlagen kämpfen muss,
weil der auf dem Papier vorgesehene Platz
nicht ausgereicht hat. Außerdem verringern
sich die Reibungsverluste, die zuvor aus
schwer lesbaren Handschriften resultierten.

Diese Vorteile können unabhängig davon
zum Tragen kommen, ob einheitliche For-
mularsammlungen in den integrierten Sys-
temen zur Verfügung gestellt werden. Zwar
ist dies derzeit noch nicht an allen Behör-
den, die mit IT-Systemen ausgestattet sind,
der Fall, jedoch ist es jedem Dezernenten,
selbst wenn er nur über ein Einzelplatz-
gerät verfügt, mit geringem Aufwand mög-
lich, sich – idealerweise in Abstimmung
mit seinem Unterstützungsbereich – eige-
ne, auf die Bedürfnisse seines Dezernates
zugeschnittene Formulare zu erstellen.

Besonders vorteilhaft ist dieses Vorge-
hen dann, wenn umfangreiche Bescheide
oder Stellungnahmen zu erstellen sind. Eine
Vielzahl von Kollegen arbeitet, insbeson-
dere dann, wenn komplexere Sachverhalte
oder Rechtsfragen betroffen sind, mit Vor-
stücken. Diese wurden bisher zumeist im-
mer wieder – unter Anpassung an den Ein-
zelfall – diktiert und sodann vom Unter-
stützungsbereich geschrieben. Kann das
Vorstück als Textbaustein am Bildschirm
aufgerufen und bearbeitet werden, so wird
nicht nur der Unterstützungsbereich entlas-
tet, auch der Entscheider gewinnt Zeit. Die
Akte ist mit einer Vorlage nach Ausdruck
der unter Verwendung des Textbausteins
gefertigten Verfügung erledigt. Eine erneu-
te Befassung mit der Akte, wie sie früher
bei der Vorlage und Überprüfung der Rein-
schrift erforderlich war, entfällt.

Außerdem ist die Anwendung der elek-
tronischen Datenverarbeitung bei der Bear-
beitung von Verfahren mit komplexeren
Sachverhalten besonders hilfreich. Daten-
banken, in denen Geschädigte, Einzeltaten,
Tatbeteiligte usw. erfasst und verknüpft
werden können, erleichtern die Steuerung
dieser Verfahren. Dies gilt umso mehr, als
ein Großteil der insoweit zu leistenden Da-
tenerfassung und -eingabe häufig bereits
durch die Polizei erfolgt ist, die diese Daten
bei entsprechender Absprache zur Verfü-
gung stellt. Dadurch kann sich der Staatsan-
walt in diesen Verfahren auf seine Leitungs-
funktion konzentrieren und braucht sich
nicht ausschließlich mit „Bewältigung“ des
Verfahrensstoffes zu beschäftigen. Zudem
wird die abschließende Bearbeitung des
Verfahrens ebenfalls erheblich erleichtert
und, was vor allem in Haftsachen von be-
sonderer Bedeutung ist, beschleunigt, wenn
der umfangreiche Verfahrensstoff bereits in
einer Datenbank gespeichert ist.

Allerdings setzt die sachgerechte An-
wendung der elektronischen Datenverar-
beitung voraus, dass der staatsanwaltliche
Entscheider auch entsprechend geschult
wird. Derzeit kann es noch nicht als selbst-
verständlich vorausgesetzt werden, dass je-
dermann mit diesem Medium ebenso ver-
traut ist, wie mit den Kulturtechniken des
Lesens und Schreibens. An dieser umfas-
senden Schulung und Unterweisung in die
Möglichkeiten, die die elektronische Da-
tenverarbeitung bietet, scheint es derzeit

JM Dieckmann gegen Stellenstreichung

Aus der Arbeit des Vorstandes

noch zu mangeln. Dabei können die mit
dem Programm „Justiz 2003“ u.a. auch be-
absichtigten Synergieeffekte jedoch nur
zum Tragen kommen, wenn die Schulung
der Anwender mit der Hardwareausstattung
Schritt hält und ihr nicht – wie bisher – hin-
terher hinkt. Außerdem dürfte es auch der
behördlichen Kollegialität abträglich sein,
wenn eine Zweiklassengesellschaft derge-
stalt entsteht, dass die Kundigen die Vortei-
le nutzen können, während dies den „elek-
tronischen Analphabeten“ verwehrt ist.

In die Haushaltsdebatte für den Landes-
haushalt 2002 geht JM Dieckmann nach ei-
genen Angaben vor der Presse am 30. Juni
2001 mit dem Ziel, den gerichtlichen Un-
terbau im Büro- und Kanzleidienst nicht
weiter ausbluten zu lassen. „Die kw-Ver-
merke für diese Stellen sollen um zwei Jah-
re verlängert werden.“ Damit hat sich zu-
mindest bei ihm endlich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass nicht alles vom Compu-
ter erledigt werden kann und dass nicht
hilfsweise mangels Personal alles vom
Richter/StA zu übernehmen ist (wovon 
viele Behördenchefs ausgehen).

Es bleibt zu hoffen, dass der Minister in
der Lage ist, seine Ziele in der Minis-
terrunde durchzusetzen und dafür zu sor-
gen, dass sie in den Landtagsberatungen
umgesetzt wird.

Der Geschäftsführende Vorstand des
DRB NW tagte am 18. 6. 2001 in Bonn und
nahm dort anschließend an der Veranstal-
tung der Bezirksgruppe teil, die JM Dieck-
mann zu einem Referat über „Justiz und
Medien“ eingeladen hatte.

Der Vorstand befasste sich mit der Situa-
tion, die durch die Überleitung der Grund-
stücksverwaltung auf die neue landeseige-
ne Verwaltungsgesellschaft nach dem BLB

entstanden ist. Dazu lag die ausgiebige Kri-
tik des Präsidenten des OLG Düsseldorf
vor, die er in einem Schreiben an das JMin
NW zusammengefasst hatte. Darin hatte er
sich gegen die voreilige Abfassung von
Mietverträgen ausgesprochen, bevor die
Rechte der Vermieter und insbesondere der
Mieter (und damit auch die Beteiligungs-
rechte der Mitbestimmungsgremien) ge-
klärt sind. 

Zu der am 31. August 2001 in Krefeld
stattfindenden Landesvertreter-Versamm-
lung wurde der Ablauf weiter geplant. Die
Plakate mit den Einladungen sind inzwi-
schen an alle Behörden verteilt. Die Veran-
staltung wird sich mit den Themen der 
Gewinnabschöpfung und der Rückgewin-
nungshilfe beschäftigen, aber auch mit
Haftungsfragen für Ri+StA. 

Bei der zu Ende gegangenen PEBB§Y-
Untersuchung ist es nun Aufgabe des Rich-
terbundes, mit Hilfe von Rationalisierungs-
fachleuten kritisch zu hinterfragen, um die
Ergebnisse sogleich nach ihrem Bekannt-
werden kommentieren und die Umsetzung
beeinflussen zu können.

Den Abschluss der TO bildete ein aus-
giebiges Gespräch mit dem PrOLG Dr. 
Armin Lünterbusch (Köln).

Wegstreckenentschädigung

Forderung nach Erhöhung für Dienstreisen

Dieses Schreiben mit den Forderungen
an das Land NW sandte der Landesver-
band NW des Deutschen Richterbundes
an die vier Fraktionen des Landtages
und an die Minister für Finanzen und
Justiz.

Die letzte Erhöhung des Kilometergeldes
für Dienstfahrten mit dem Privat-Pkw er-
folgte zwar zum 1. April 1998. Trotz er-
heblich gestiegener Kosten für die An-
schaffung, Unterhaltung und vor allem Be-

tankung der Privat-Pkws von Beamten,
Staatsanwälten und Richtern hat es die
Landesregierung bislang nicht für notwen-
dig erachtet, die Wegstreckenentschädi-
gung für Dienstfahrten, die mit privaten
Pkws durchgeführt werden, angemessen zu
erhöhen.

Außerdem wird die Höhe der Weg-
streckenentschädigung stark abgesenkt (auf
DM 0,32 pro km), wenn das Kfz nicht aus
triftigen Gründen genutzt wird.

Da insbesondere Richter und Staatsan-
wälte in ländlichen Gebieten bei der
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Durchführung ihrer Dienstfahrten in erheb-
lichem Maße auf ihren eigenen Pkw ange-
wiesen sind und zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben auch darauf zurückgreifen, fordert der
Deutsche Richterbund die sofortige und
uneingeschränkte Erhöhung der Weg-
streckenentschädigung auf mindestens 60
Pfennig je gefahrenen Kilometer und den
Wegfall der Differenzierung zwischen ei-
ner Kfz-Nutzung aus triftigen Gründen und
einer Nutzung ohne triftige Gründe.

Das Land NW kann sich dabei an der
Vorgehensweise des Freistaates Bayern

und des Bundes orientieren, die diese Pro-
bleme bereits in Angriff genommen haben
und Entschädigungen von 58 Pfennig je ge-
fahrenem Kilometer vorsehen.

Ohne diese Erhöhung wird man es Rich-
tern und Staatsanwälten in Zukunft nicht
mehr empfehlen können, zur Durchführung
ihrer Aufgaben auf private Pkws zurückzu-
greifen. Die Folge davon wäre der Anfall
von erheblichen Taxi- oder Übernachtungs-
kosten, die den Staatshaushalt bzw. die ein-
zelnen Verfahren erheblich höher belasten
würden.

Erhöhung der Wegstreckenentschädigung

Abgeschmettert
Zum Schreiben des Richterbundes vom 11.
6. 2001 teilt das FinMin des Landes NW
mit:

Nachdem das Bundesministerium des
Innern Ende März d. J. im Reisekosten-
recht eine Anhebung der Wegstreckenent-
schädigung rückwirkend zum 1. 1. 2001
auf maximal 0,58 DM/km vorgenommen
hat, habe ich die Frage nach einer Er-
höhung auch für Nordrhein-Westfalen ge-
prüft.

Im Hinblick auf die Systemunterschiede
zwischen dem Bundesreisekostengesetz,
das noch das Institut des „anerkannt privat-
eigenen Kraftfahrzeugs“ kennt, und dem
Landesreisekostengesetz NW sehe ich für
das Land derzeit keine Notwendigkeit,
ebenfalls die Wegstreckenentschädigung
anzuheben. Unter Berücksichtigung einer
für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge
nicht unüblichen Fahrstrecke von rd.
13 000 km im Jahr ergibt sich auch nach
der Neuregelung des Bundes eine durch-
schnittliche Kilometerentschädigung von
0,52 DM/km. Dabei kann es auch nicht un-
berücksichtigt bleiben, dass bei Benutzung
eines privaten Kraftfahrzeuges „nur“ aus
triftigen Gründen im Bereich des Bundes-
reisekostengesetzes eine Entschädigung
von lediglich 0,43 DM/km vorgesehen ist,

während in NRW für diese Fahrten bereits
seit dem 1. 4. 2000 eine Wegstreckenent-
schädigung von 0,52 DM/km, d. h. eine um
mehr als 20 % höhere Wegstreckenentschä-
digung als nach den neuen Bestimmungen
des Bundes, gezahlt wird.

Für Vielfahrer hat sich in NRW der Ein-
satz von Dienstfahrzeugen als „Selbstfahr-
erfahrzeuge“ bewährt. Letzte noch in 
diesem Bereich bestehende Probleme sind
dadurch gelöst worden, dass für diese Fahr-
zeuge ab dem 1. 7. 2001 in gewissem Um-
fang die Nutzung für Privatfahrten zugelas-
sen ist.

Eine Angleichung der Kraftfahrzeugnut-
zung aus triftigen Gründen und derjenigen
bei einer Nutzung ohne triftigen Grund hal-
te ich nicht für sachgerecht. In letzterem
Fall besteht die Möglichkeit, eine Dienst-
reise ohne wesentliche Nachteile anstelle
des Kraftfahrzeuges auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln durchzuführen. Im Hin-
blick auf Umwelteinflüsse und die bereits
vorhandene Verkehrsdichte soll kein An-
reiz geschaffen werden, ein Kraftfahrzeug
auch ohne zwingenden Grund zu nutzen.
Im übrigen ist für Kurzstrecken (bis 
30 km Fahrtstrecke) bereits eine Weg-
streckenentschädigung von 0,52 DM/km
vorgesehen.

Versorgungsrücklage
Auf Initiative des Bundes Deutscher Fi-
nanzrichter – Landesverband NW – hat
RFG Hans-Wilhelm Hahn, früher als
Verwaltungsrichter langjährig Beisitzer
in einer für Beamtenfragen zuständigen
Kammer, die Verfassungsmäßigkeit der
sogenannten Versorgungsrücklage un-
tersucht. Bekanntlich werden ab 1. Ja-
nuar 1999 durch den neu eingeführten 
§ 14 a BBesG iVm mit dem Versorungs-
fondsgesetz NW -EFoG- (GVBl NW
1999, 174) die Besoldungs- und Ver-
sorungsanpassungen um durchschnitt-
lich 0,2 v. H. vermindert und die Unter-
schiedsbeträge gegenüber den nicht ver-
minderten Anpassungen einem Sonder-
vermögen zugeführt (vgl. hierzu schon
RiStA Nr. 1/99).

Kollege Hahn kommt mit beachtli-
chen und sorgfältig begründeten Argu-
menten in seinem 64 Seiten langen Gut-
achten zu dem Ergebnis, dass § 14 a
BBesG – und damit auch das darauf 
basierende Landesgesetz NW – gegen
das Grundgesetz verstößt.

Nachstehend seien die in der Zusam-
menfassung des Gutachtens enthaltenen
tragenden Erwägungen wiedergegeben.

In Rechtsprechung und Schrifttum ist
einhellig anerkannt, dass das System der
amtsangemessenen Alimentation des Be-
amten und damit das System der Beamten-
versorgung einen gewachsenen und verfas-
sungsfesten Grundsatz des Berufsbeamten-
tums darstellt, der im Sinne von Art. 33
Abs. 5 GG als hergebrachter Grundsatz des
Berufsbeamtentums strikt zu beachten ist.

Bei § 14 a BBesG handelt es sich nicht
um einen nicht justiziablen Programmsatz
ohne greifbaren rechtlichen Gehalt. § 14 a
BBesG hat einen klaren Rechtsgehalt des
Inhalts, dass immer dann, wenn eine kon-
krete Besoldungsanpassungsentscheidung
vom Gesetzgeber ins Auge gefasst wird,
der jeweils vom Gesetzgeber realwirt-
schaftlich für angemessen gehaltene An-
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passungssatz in der Zeit vom 1. 1. 1999 bis
zum 31. 12. 2013 um durchschnittlich 0,2
Prozentpunkte vermindert wird, bis der
Höchstsatz von 3 % erreicht ist. § 14 a
BBesG ist der schon jetzt festgelegte legis-
lative actus contrarius, der eine konkrete
Anpassungsentscheidung gleichzeitig um
die in dieser Vorschrift bestimmten Sätze
mindert.

Die vom Gesetzgeber gewählte Form ei-
ner Versorgungsrücklage durch künftige
Kürzungen der Alimentation der Beamten
und Richter stellt eine beitragsähnliche Be-
teiligung an ihrer Altersalimentation dar.
Hinreichende sachliche Gründe für durch-
greifende Veränderungen des kalkulatori-
schen Aufwands des Dienstherrn für die
Versorgung der Beamten und Richter las-
sen sich nicht finden. Den Regelungen über
die Anpassungskürzungen und die Zu-
führung der eingesparten Beträge zur Ver-
sorungsrücklage nach Maßgabe des § 14 a
BBesG fehlt daher die rechtfertigende
Grundlage. Die Anpassungskürzungen
nach § 14 a Abs. 2 Satz 1 BBesG dienen da-
her allein der jährlich steigenden teilweisen
Entlastung des Dienstherrn von der Finan-
zierung der Versorgung der Beamten und
Richter. Der Dienstherr wird ab dem Jahr
2013 eine dauerhafte Finanzierungsentla-
stung der ihm obliegenden Versorgung von
3 Prozentpunkten erfahren. Dieser Entla-
stungsumfang entspricht nach den kalkula-
torischen Versorgungsaufwandsberechnun-
gen einer etwa hälftigen Beteiligung der
Beamtenschaft an der gesamten Versor-
gungslast.

Diese Beitragspflicht nach § 14 a Abs. 1
Satz 1, Abs. 2 Satz 2 BBesG verstößt gegen
den vom Besoldungsgesetzgeber zu beach-
tenden hergebrachten Grundsatz der Ali-
mentationsverpflichtung des Dienstherrn
und somit gegen Art. 33 Abs. 5 GG.

Die Altersalimentation der Beamten und
Richter ist allein Aufgabe des Dienstherrn,
der sie durch Eigenfinanzierung sicherzu-
stellen hat. Eine Mitfinanzierung durch den
Beamten verstösst gegen das Alimenta-
tionsprinzip und ist verfassungswidrig. Ei-
ne Regelung, die Beamten an den Kosten
ihrer Alterssicherung zu beteiligen ist mit
dem Strukturprinzip der Alimentationsver-
pflichtung des Dienstherrn aus Art. 33 Abs.
5 GG unvereinbar. Beamtenbeiträge für die
Altersversorgung, darunter fallen auch so-
genannte fiktive Beiträge, sind in der maß-
geblichen traditionsbildenden Zeit des Be-
amtentums vor dem Jahre 1933 zu keinem
Zeitpunkt erhoben worden.

Die Einbeziehung der Ruhestandsbeam-
ten in die Beitragsfinanzierung der Alters-
versorgung verstößt sowohl gegen das im
Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Verbot ech-
ter Rückwirkung als auch gegen das Ver-
trauensschutzprinzip. Die Altersversorgung
der Ruhestandsbeamten ist in vollem Um-
fang erdient. Die Auskehrung der erdienten
Versorgung nach den bisherigen Maßstä-
ben der Altersalimentation ist Teil eines

Versprechens des Rechtsstaates an seine
früheren Staatsdiener. Die Teilmitfinanzie-
rung ihrer Altersbezüge stellt einen rück-
wirkenden Eingriff in das durch die Bei-
tragsfreiheit geprägte aktive Dienstverhält-
nis dar.

Für die Regelungen einer Versorungs-
rücklage und ihrer Finanzierung in den
Ländern nach § 14 a Abs. 1–3 BBesG man-
gelt es dem Bundesbesoldungsgesetzgeber
an der Gesetzgebungsbefugnis. Für den ge-
setzlichen Auftrag, Rücklagen zu bilden
und Versorgungfonds einzurichten, kann
sich der Gesetzgeber nicht auf die konkur-
rierende Kompetenz für Besoldung und
Versorgung nach Art. 74 a GG stützen.

Die Anordnung der Bildung von Sonder-
vermögen sowie Vorgaben zur Verwendung
des Aufkommens aus den Sondervermögen
in Bund und Ländern verstößt gegen das
Prinzip der selbstständigen und unabhängi-
gen Haushaltswirtschaft in Bund und Län-
dern nach Art. 109 Abs. 1 GG. Ein Bundes-
besoldungsgesetz darf keinen rechtlichen
Zwang auf die Länder ausüben, um zu 
regeln, wie sie mit Haushaltsmitteln ver-
fahren, die durch ausgabeneinschränkende
Bundesgesetze eingespart werden.

Die Einrichtung von Sondervermögen
zur Rücklagenbildung für künftige Versor-
gungslasten ist schließlich mit den aus Art.
110 Abs. 1 Satz 1 erste Alternative GG fol-
genden Grundsätzen der Haushaltsklarheit
und Haushaltseinheit unvereinbar. Es sind
zwingende Gründe dafür nicht vorhanden,
künftige Versorgungslasten zum Teil in die

Nebenhaushalte der Versorgungsfonds zu
verlagern.

Damit dürften gerichtliche Verfahren
von Richter/innen und Staatsanwälten/
Staatsanwältinnen, die auf Beseitigung der
verminderten Besoldungsanpassung klagen
(wollen), letztlich vor dem Bundesverfas-
sungsgericht durchaus Chancen auf Erfolg
haben. Dies gilt insbesondere auch für 
Kolleg/innen, die sich schon im Ruhestand
befinden und denen – im Gegensatz zur ge-
setzlichen Sozialversicherung – als „Rent-
ner“ quasi ein eigener „Rentenversiche-
rungsbeitrag“ abverlangt wird.

Um gegen die verminderte Besoldungs-
anpassung schon rückwirkend ab 1999 vor-
gehen zu können, muss die vierjährige Ver-
jährungsfrist nach §§ 197, 201 BGB einge-
halten werden. Da vor Klageerhebung beim
Verwaltungsgericht ein aussergerichtliches
Vorverfahren eingehalten werden muss 
(§ 125 BRRG, § 71 DRiG) ist ein Antrag an
das Landesamt für Besoldung und Versor-
gung erforderlich, das Gehalt ab 1999 ohne
die Kürzung durch die verminderte Anpas-
sung nach dem Versorgungsfondsgesetz
NW auszuzahlen. Nach Ablehnung dieses
Antrages ist gegen den Ablehnungsbe-
scheid des LBV fristgerecht Widerspruch
einzulegen. Sobald eine den Widerspruch
zurückweisende Widerspruchsentschei-
dung vorliegt, ist hiergegen vor dem je-
weils örtlich zuständigen Verwaltungsge-
richt fristgerecht Klage zu erheben. 

Rudger Morsbach, Vorsitzender
des BDFR, Landesverband NW

Quousque tandem abutere, praetor, patientia nostra?

Wie lange wollen Sie unsere Geduld
noch missbrauchen, Herr Justizminister?
Der bekannte Satz Ciceros in seiner Ankla-
gerede gegen Catilina passt als abgewan-
delte fragende Klage oder klagende Frage
an den JM NW, sowohl wegen der in jüng-
ster Zeit erfolgten öffentlichen Verun-
glimpfungen oder Attacken gegen StAin/
StAe in NW als auch wegen der seit Jahr-
zehnten bestehenden nicht aufgearbeiteten
personellen und sachlichen Probleme bei
der StAen.

1. Als durch den Presseartikel im Kölner
Stadtanzeiger vom 26. 10. 2000 „Düssel-
dorfer Augiasstall“ alle StAin/StAe einer
großen Behörden pauschal verunglimpft,
gegen sie der Vorwurf „organisierter Ver-
antwortungslosigkeit“ erhoben wurde, die
einer Nachbar-StA aus der Zeitung erfuh-
ren, ihre Behörde sei Verbannungsort für
geschasste Behördenleiter und daraufhin
der Vorsitzende des DRB NW in einem of-
fenen Brief das Schweigen des JM (RiStA
6/00) kritisierte, weil der Eindruck erweckt
werden könne, die Vorwürfe seien berech-

tigt, antwortete der JM NW (RiStA 1/01),
er hätte es sehr begrüßt, hätten die geschol-
tenen AL's der genannten Behörde „z. B.
öffentlichkeitswirksam durch einen Leser-
brief“ reagiert. Ist es nicht Aufgabe des
obersten Dienstvorgesetzten, sich durch 
eine amtliche Stellungnahme schützend vor
die zu Unrecht Beschimpften zu stellen,
ganz abgesehen von dem bisher geltenden,
ungeschriebenen Gesetz, daß Ri und StAe
sich nicht in Leserbriefen zu eigener Tätig-
keit und Kritik an ihr äußern (vgl. RiStA
2/01, S. 6)?

2. Wenn die zuständige StA „in einem
mehr als 100 Seiten umfassenden Ver-
merk“ (FR 4. 5. 2001) ihre vorläufige Be-
wertung eines Ermittlungsverfahrens zu-
sammenfasst und diesen der am Verfahren
beteiligten Behörde des Bundes zur Stel-
lungnahme bekannt gibt, sodann in einer
Wochenzeitung dazu aufgefordert wird,
sich „wegen mangelhafter Ermittlungs-
tätigkeit“ der mit dem Verfahren befassten
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StA beim GStA zu beschweren, daraufhin
über 9 000 Beschwerden eingehen und der
JM NW mit der Äußerung (FR 2. 5. 2001) 
zitiert wird, der GStA in Köln lasse sich
derzeit die Bonner Akten vorlegen, um sie
zu prüfen, dann frage ich mich, gibt es kei-
ne Selbstständigkeit des StA in der I. In-
stanz, hat dieser keine eigenverantwortli-
che Entscheidung zu treffen, gibt es nach
der StPO keinen Instanzenzug bei der Ein-
stellung eines Ermittlungsverfahrens, lässt
unser Strafprozessrecht es wirklich zu, daß
bei einer Vielzahl von Dienstaufsichtsbe-
schwerden – selbst wenn diese gezielt und
fremd gesteuert veranlasst sind – das Ver-
fahren sofort in der Beschwerdeinstanz an-
hängig wird, noch ehe die I. Instanz über-
haupt entschieden hat. Hätte der oberste
Dienstherr der Bonner StAe gegen diesen
massiven Druck, den groben Beeinflus-
sungsversuch und gegen eine solche durch-
sichtige Kampagne zum Schutze dieser
StAe nicht protestieren und diesen Nöti-
gungsversuch in aller Deutlichkeit zurück-
weisen, jedenfalls aber anders reagieren
müssen als durch die Mitteilung, es prüfe
noch vor Erlass einer abschließenden Ent-
scheidung die vorgesetzte Behörde den
Fall; denn diese Erklärung kommt einer
Abqualifizierung der I. Instanz gleich.

3. Bei der seit Monaten geführten öffent-
lichen Diskussion zur Reform und Moder-
nisierung der Mitbestimmung, die zum 1.
5. 2001 auch der MinPräs des Landes NW
gefordert hat, fragen die StA’in/StAe, wann
endlich das Personalvertretungsrecht in
ihrem Bereich den seit Jahrzehnten – in den
im November 1978 beschlossenen Leitlini-
en des DRB (Nr. 45–49, vgl. DRiZ 1979,
106) – erhobenen Forderungen angepasst,
eine Personalvertretung auf örtlicher Ebene
geschaffen, die Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte auch bei Behördenleiter-
stellen eingeführt werden und die Veranke-
rung der Beteiligungsrechte der StAe im
Landesrichtergesetz erfolgt. Im Jahre 1996
hatten Bundesvorstand und Bundesvertre-
terversammlung (BVV) einen vom DRB
erarbeiteten Musterentwurf für das Perso-
nalvertretungsrecht der StA’in/StAe gebil-
ligt. Im April 1998 beschloss die BVV in
Magdeburg einheitliche Grundsätze des

Deutschen Richterbundes für Beteiligungs-
rechte der Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
(DRiZ 6/98, S. 219). Diese Grundsätze
wurden wegen der jahrelangen Untätigkeit
des Gesetzgebers erstellt und enthalten
Vorschläge für eine in sich geschlossene
Regelung zur Harmonisierung des Richter-
und  Personalvertretungsrechts für Richter
und Staatsanwälte. Wenn Betriebsräte
zukünftig personell vergrößert werden sol-
len, bleibt zu fragen, aus welchem über-
zeugenden Grund StA-Behörden mit 60, 
80 oder sogar über 100 StA’in/StAe über-
haupt keinen örtlichen Personalrat der
StA’in/StAe haben, sondern nur auf bezirk-
licher Ebene – also bei den GStAen – ihre
behördeninternen Probleme und örtlichen
Interessen vertreten lassen können. Der
Nachholbedarf einer Reform des Personal-
vertretungsrechts bei den StAen ist evident. 

4. Wenn der DRB (RiStA 2/2000, S. 15)
bei acht exemplarisch ausgewählten StAen
– davon zwei aus NW (Düsseldorf und
Münster) – eine Umfrage über die Arbeits-
belastung durchführt, nur 17,8 % der Teil-
nehmer im Wochendurchschnitt mit einer
Arbeitszeit von 40 Stunden auskommen,
45,6 % mehr als 40 Stunden und 36,1 %
mehr als 45 Stunden arbeiten, 87,7 % der
Einsender meinen, ihnen stände zur Akten-
bearbeitung nicht genügend Zeit zur Verfü-
gung und 60,7 % sich gerne intensiver mit
dem Akteninhalt beschäftigen würden, so
belegt dies – objektiv – eine fortdauernde,
seit vielen Jahren bestehende Arbeitsüber-
lastung und – subjektiv – aus der Sicht der
Dezernentin, des Dezernenten – eine die
Arbeitsfreude zersetzende, die Einsatzbe-
reitschaft beeinträchtigende und das Enga-
gement zerstörende Missstimmung, die ich
bis zu meinem Ausscheiden aus dem akti-
ven Dienst immer wieder beobachtet und
seit dieser Zeit dauernd berichtet höre.
Wenn 87,7 % der StAin/StAe meinen, sie
hätten nicht die erforderliche Zeit zur Bear-
beitung ihrer Akten, sind also mehr als acht
von zehn StAe mit der von ihnen gegebe-
nen Begründung des Arbeitsergebnisses in
der einzelnen Akte – die Richtigkeit der
Entscheidung berührt dies selbstverständ-
lich nicht – unzufrieden. Diese desolate

Stimmung wird noch genährt durch die be-
ständig steigenden Zahlen. Die durch-
schnittliche Belastungsquote pro Dezer-
nentin/Dezernent betrug 1996 1,52, 1999
1,62 und als Spitzenbelastung wird 1,91
angegeben (vgl. RiStA 2/01). 

Sind diese Informationen nicht alarmie-
rend für den Berufsstand? Deshalb wieder-
hole ich: Quousque tandem abutere, 
praetor, patientia nostra?

Dr. Hans Helmut Günter

Nachzahlung für
kinderreiche Beamte
Das Land Rheinland-Pfalz ist verpflichtet,
kinderreichen Beamten Teile der Besol-
dung von dem Zeitpunkt an nachzuzahlen,
in dem sie die Höhe ihrer kinderbezogenen
Besoldung als verfassungswidrig beanstan-
det haben.

Das BVerfG hat seit 1977 in mehreren
Entscheidungen gerügt, dass die Besoldung
der Beamten mit mehr als zwei Kindern
nicht den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen der Art. 6 und 33 Abs. 5 GG ent-
spricht. Der Bundesgesetzgeber hat hierauf
1999 mit einem Gesetz reagiert, das die
kinderbezogene Komponente der Beamten-
besoldung verbessert und auch die Nach-
zahlung für Beamte regelt, die ihren An-
spruch innerhalb der Zeit vom 1. 1. 1988
bis 31. 12. 1998 geltend gemacht haben.
Nach dem Gesetz „erfolgt die Nachzahlung
frühestens mit Wirkung ab dem Januar des
Haushaltsjahres, in dem das Vorverfahren
begonnen hat“.

Das BVerwG1 hat entschieden, dass die-
se Voraussetzung schon dann erfüllt ist,
wenn der Beamte zum Ausdruck bringt,
dass er die ihm gewährte Besoldung im
Hinblick auf ihren zu niedrig bemessenen
kinderbezogenen Anteil für rechtswidrig
hält. Auf die Bezeichnung seiner Beanstan-
dung als „Antrag“, „Einspruch“ oder „Wi-
derspruch“ kommt es nicht an.

1 BVerwG 2 C 46.00 u. a. – Urteile vom 28. Juni 2001
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Neue Waffe der Justiz in der Kriminalitätsbekämpfung?

Vermögensabschöpfung
Eines der Themen, das derzeit alle mit der
Strafjustiz Befassten beschäftigt, ist die
Vermögensabschöpfung, die auch Gegen-
stand des Gastvortrages bei der Landesver-
treterversammlung am 31. August 2001
sein wird. Was ist darunter zu verstehen?

I.
Seit Mitte der neunziger Jahre sind die

Vorschriften der §§ 73 ff. StGB, die durch
die Verfahrensvorschriften der §§ 111 b ff.
StPO flankiert werden, verstärkt in den
Blickpunkt der strafrechtlichen Praxis ge-
langt. Obwohl im Wesentlichen bereits
durch das 2. StrRG in das Strafgesetzbuch
eingefügt, hatten diese Vorschriften – ab-
gesehen von § 74 StGB – in der Rechts-
anwendung bisher wenig Beachtung 
gefunden. 

Aus ihrem „Dornröschenschlaf“ ge-
weckt worden sind sie durch polizeiliche
Initiativen, insbesondere aus Baden-Würt-
temberg. Im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität
setzte sich die Erkenntnis durch, dass es bei
einer Bekämpfung der Kriminalität, der ein
Gewinnstreben der Täter zugrunde liegt,
nicht ausreicht, den Täter durch Freiheits-
entzug zu sanktionieren. Vielmehr ist es 
geboten, ihm ebenfalls – und über die klas-
sische Strafe hinaus – das deliktisch er-
langte Vermögen zu entziehen, um ihm ei-
nerseits die wirtschaftliche Basis für weite-
re Straftaten zu entziehen und andererseits
– sofern individuell Geschädigte vorhan-
den sind – die Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen zu erleichtern. Denn
allzu oft ist es in der Vergangenheit vorge-
kommen, dass es einem Täter im Bereich
der Eigentums- und Vermögenskriminalität
gelungen ist, seine Tatbeute dem Zugriff
der Geschädigten zu entziehen, um sich
nach Aburteilung und Strafvollzug daran
zu erfreuen.  

Um dieser Entwicklung entgegenzutre-
ten, setzt die Polizeiführung – u. a. auch in
NRW – zunehmend auf den Einsatz von 
besonders geschulten Finanzermittlern.
Mittlerweile ist in der Justiz erkannt wor-
den, dass ein erheblicher Weiterbildungs-
bedarf besteht, dem nunmehr sowohl durch
eigene Angebote als auch durch Kooperati-
on mit polizeilichen Ausbildungsstätten
entsprochen wird.

II.
Abgesehen von der Einziehung gemäß 

§ 74 StGB, die den Eigentumsübergang auf
den Staat durch richterlichen Entschei-
dungsakt hinsichtlich jener Gegenstände
erlaubt, die durch die Tat unmittelbar her-
vorgebracht oder zu ihrer Vorbereitung
oder Begehung gebraucht worden sind,
sind die materiell-rechtlichen Kernvor-
schriften der Vermögensabschöpfung die

§§ 73 ff. StGB, die den Verfall normieren.
Sie erlauben prinzipiell den Zugriff auf die
Vermögenswerte, die ein Täter aus einer
rechtswidrigen Tat erlangt hat, unabhängig
davon, ob das Erlangte noch unmittelbar
und gegenständlich (Verfall gemäß § 73
StGB) oder nur noch mittelbar (Verfall des
Wertersatzes bzw. erweiterter Verfall ge-
mäß §§ 73 a, 73 d StGB) im Vermögen des
Täters vorhanden ist.

III.
Einziehung und Verfall können endgül-

tig erst durch einen richterlichen Entschei-
dungsakt, regelmäßig in Verbindung mit
dem das Strafverfahren abschließenden Ur-
teil, angeordnet werden. Naturgemäß wird
der Beschuldigte versuchen, die Früchte
seines unrechtmäßigen Handelns zu behal-
ten, indem er sein Vermögen dem Zugriff
der Strafverfolgungsbehörden entzieht. Um
diesen Bestrebungen entgegenzuwirken,
sieht das Verfahrensrecht Möglichkeiten
der vorläufigen Sicherung des Tätervermö-
gens vor, §§ 111b ff. StPO.

IV.
Unabhängig von der vorläufigen Siche-

rung ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob
die gesicherten Werte voraussichtlich dem
Verfall im eigentlichen Sinne oder der so-
genannten Rückgewinnungshilfe unterlie-
gen werden.

1.Verfall
Der Verfall erfolgt zugunsten der Staats-

kasse in Gestalt des jeweiligen Landes-

Landesvertreterversammlung
des Deutschen Richterbundes Landes-

verband Nordrhein-Westfalen, 
im Parkhotel Krefelder Hof, 

Uerdinger Straße 245, 47800 Krefeld

Freitag, 31. August 2001, 10.00 Uhr.

Gewinnabschöpfung 
im Strafverfahren

Waffe des Rechtsstaates 
oder Regressfalle?

Referent:
Wilfried Mainzer
Oberstaatsanwalt, Justizministerium
NRW

Grußworte:
Jochen Dieckmann
Justizminister des Landes Nordrhein-
Westfalen

Geert W. Mackenroth
Vorsitzender des Bundesverbandes 
des DRB

justizfiskus, in dem die gesicherten Ver-
mögensgegenstände nach Rechtskraft der
Verfallsentscheidung verwertet werden.  

2. Rückgewinnungshilfe

Der Verfall ist in Fällen der Rückgewin-
nungshilfe, die den Opfern der Straftaten
die Durchsetzung ihrer Schadensersatzan-
sprüche erleichtern soll, ausgeschlossen.
Bei der Rückgewinnungshilfe begibt sich
die Strafjustiz auf die Ebene des Zivil-
rechts. Schon daraus ergeben sich Proble-
me, denn jeder weiß, dass sich keineswegs
immer der Dritte freut, wenn zwei sich
streiten. Die bereits ungewohnte materielle
Rechtsmaterie wird zudem durch die Ver-
knüpfung mit dem Zwangsvollstreckungs-
recht kompliziert. 

Sie befindet sich gleichwohl weiterhin in
einem Strafverfahren, das anderen Grund-
sätzen folgt als der Zivilprozess. Die Erle-
digung solcher „zivilrechtlicher“ Aufgaben
neben dem nach wie vor zu führenden Tat-
und Schuldnachweis bedeutet einen erheb-
lich gesteigerten Arbeitsaufwand. So müs-
sen Beschlagnahme- oder Arrestbeschlüsse
erwirkt und deren Vollstreckung angeord-
net werden, ferner die Geschädigten ermit-
telt und benachrichtigt werden. Fast alle
dieser Entscheidungen sind eilig und haf-
tungsträchtig. Dieser bei der bestehenden
Belastungssituation kaum bewältigbare
Mehraufwand an Arbeit zieht sich durch
das gesamte Verfahren, weil die Rückge-
winnungshilfe nicht schon mit der vorläufi-
gen Sicherung abgeschlossen ist. Verkom-
pliziert wird die endgültige Verwertung da-
durch, dass diese durch die Geschädigten
selbst erfolgen müsste. Diese sind häufig
jedoch weder willens noch in der Lage, ih-
re Ansprüche fristgerecht durchzusetzen.
Genauso mißlich stellt sich die Situation
dar, wenn einer Vielzahl von Geschädigten
nur geringe gesicherte Vermögenswerte ge-
genüberstehen und der Staatsanwalt sich
allzu oft dem Problem ausgesetzt sieht, in
den dann beginnenden Verteilungskampf
einbezogen zu werden.

V.

Obwohl die verstärkte Vermögensab-
schöpfung grundsätzlich – soweit erkenn-
bar – trotz der bestehenden Schwierigkei-
ten von den Praktikern der Strafrechtspfle-
ge begrüßt wird, begegnet ihre Anwendung
noch erheblichen Vorbehalten.

Diese sind sicherlich zum einen darauf
zurückzuführen, dass bisher – insbesondere
von den Angehörigen der Staatsanwalt-
schaft – eine befriedigende Lösung der 
Regressproblematik nicht erkannt wird. Ob
diese tatsächlich in dem Ausmaß besteht,
wie in Kollegenkreisen immer wieder
geäußert und durch das JMin bestritten
wird, kann hier dahinstehen. Bereits die
Sorge in einen Regressfall zu geraten, ist
einem – insbesondere im Rahmen der vor-
läufigen Sicherung erforderlichen – zu-
packenden und entschlossenen Vorgehen
abträglich. 
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Hier würde die Freistellung von der Haf-
tung – wie in der Wirtschaft üblich – Ab-
hilfe schaffen. Mit dem zunehmenden
Greifen der Fortbildungsmaßnahmen ist
mit einer größeren Vertrautheit mit den ein-
schlägigen Vorschriften und damit stärkere
Sicherheit bei ihrer Anwendung zu rech-
nen. Heute ist es – insbesondere in den all-
gemeinen Dezernaten der Staatsanwalt-
schaft – zu oft der Fall, dass der mit der 
Sache befasste Jurist sich dezidierten und
auch häufig mit fertig formulierten Entwür-
fen versehenen Vorschlägen der in diesem
Bereich fachlich besser geschulten Polizei-
beamten gegenüber sieht, über die er ent-
scheiden muss. Aufgrund der allgemein be-
kannten Belastungslage fehlt jedoch die
Zeit, die er für die Einarbeitung in diese
fremde Materie benötigen würde. Bei die-
ser Sachlage besteht – je nach Mentalität –
die Gefahr, dass die polizeilichen Anregun-
gen entweder mehr oder weniger ungeprüft
übernommen oder ohne sachlichen Grund
zurückgewiesen werden.

Darüber hinaus ist zu hoffen, dass die
von der Praxis wahrgenommenen Un-
zulänglichkeiten der derzeitigen gesetzli-
chen Regelung durch Novellierung und Er-
gänzung der Vorschriften beseitigt werden,
damit die Vermögensabschöpfung tatsäch-
lich einmal zu einer „scharfen“ Waffe des
Rechtsstaats werden kann. 

Tagesordnung
der Landesvertreterversammlung 

am 31. August 2001
1. Tätigkeitsbericht des 

Geschäftsführenden Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl der Kassenprüfer für das 

Geschäftsjahr 2001
6. Nachwahl zum Geschäftsführenden

Vorstand
7. Bericht über die Sitzung der 

Assessorenvertreter/innen der 
Bezirksgruppen am 30. 8. 2001

8. Staatsanwaltsfragen
9. Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

10. Bericht zu „Richter und 
Staatsanwalt in NRW“ (RiStA)

11. Umstellung des Mitgliedsbeitrages
auf Euro

12. Verschiedenes

Die Vertreterversammlung tagt ver-
bandsöffentlich. Jedes Mitglied ist be-
rechtigt, in der Versammlung das Wort
zu ergreifen. Daher sind alle Mitglieder
des Verbandes eingeladen, an den Bera-
tungen der Versammlung teilzunehmen,
um auf diese Weise zur Meinungsbil-
dung zu den aktuellen Fragen der Justiz-
politik beizutragen und die Anliegen der
Richter/innen und Staatsanwälte/innen
unseres Landes vorzubringen.

Wir trauern um

Günter Ide
Präsident des Landesarbeitsgerichts a. D.

Am 2. Juni 2001 ist Günter Ide kurz vor Vollendung seines 72. Lebensjahres 
verstorben. Er war von 1975 bis 1994 Präsident des Landesarbeitsgerichts
Hamm und hat in diesen 19 Jahren den Gerichtsbezirk in unnachahmlicher Wei-
se geprägt. Mit seiner menschlichen Wärme, seiner strengen Sachlichkeit und
seinem exzellenten Sachverstand hat er das Vertrauen aller Bediensteten erwor-
ben. Nicht nur in Westfalen, sondern weit darüber hinaus hat er der Arbeitsge-
richtsbarkeit die ihr gebührende Stellung verschafft. Als erster Präsident des
Landesarbeitsgerichts Brandenburg hat er maßgeblichen Anteil am Aufbau der
Arbeitsgerichtsbarkeit im Lande Brandenburg.

Der Verstorbene war über viele Jahre Mitglied des Richterbundes der Arbeitsge-
richtsbarkeit Nordrhein-Westfalen und hat dem Verband an führender Stelle ge-
dient. In dieser Zeit hat er viele Richterinnen und Richter für die Verbandsarbeit
gewonnen und sie in ihrer Arbeit bestärkt und unterstützt.

Für alle Arbeitsrechtler war er eine feste Größe von hoher Autorität. Seine 
herausragende Richterpersönlichkeit galt vielen jungen Kolleginnen und 
Kollegen als erstrebenswerts Vorbild. Wir werden ihn in bester Erinnerung 
behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

10. Deutscher EDV-Gerichtstag 2001
Der Deutsche EDV-Gerichtstag feiert vom
19. bis 21. 9. 2001 in Saarbrücken sein
zehnjähriges Jubiläum. Dies wird Gelegen-
heit geben, einmal die rasante IT-Entwick-
lung im Bereich von Justiz, Anwaltschaft
und Verwaltung von den Anfängen bis 
heute Revue passieren zu lassen, aber auch
einen notwendigen visionären Blick in die
Zukunft zu tun. 

Der traditionelle Eröffnungsabend am
19. 9. 2000 bei der juris GmbH wird mit
einem lockeren Zusammentreffen den Ge-
richtstag einläuten. 

JMin Ingeborg Spoerhase-Eisel, Saar-
brücken, wird die Begrüßungsrede halten.
Nach einem anschließenden Rückblick
über die Entwicklung des EDV-Gerichts-
tags werden verschiedene nationale und 
internationale Referenten vortragen, wie
z. B. der JM NW Jochen Dieckmann, der
führende französische Urheberrechtler,
Prof. Dr. Vivant aus Montpellier, und Prof.
Dr. Zhou Lin aus Peking. 

Die Bundesländer werden in einem 
Arbeitskreis der Bund-Länder-Kommissi-
on für Datenverarbeitung einen Überblick
über den derzeitigen Stand der IT-Entwick-
lung rund um die Justiz geben und sich den
Fragen des interessierten Publikums stel-
len. Zum Thema „Justiz und Internet“ wird
es einen speziellen Erfahrungsaustausch
geben.

Den Teilnehmern des EDV-Gerichtsta-
ges wird die Firmenbegleitausstellung die
ausführliche Gelegenheiten bieten, sich 
einen umfassenden und gründlichen
Überblick über die breite Palette von Ju-
stizlösungen, Anwaltssoftware, allgemei-
nen juristischen Programmen, den vielfälti-
gen CD-ROM-Datenbanken und spezieller
EDV-Literatur zu verschaffen. Die Anbie-
ter nutzen regelmäßig und intensiv diese
messeartige Möglichkeit der Darstellung
ihrer Produkte für einen ausgewählten
Kreis von IT-Multipikatoren. So bietet der
10. EDV-Gerichtstag in diesem Jahr auch
ein Novum mit der Reihe der Firmenvor-
träge, in denen einzelnen Anbietern Gele-
genheit geboten wird, ihre konkreten Zu-
kunftsperspektiven einmal wesentlich de-
taillierter als an den Ausstellungsständen
vorzustellen.

Für kleinere Gesprächsrunden werden
auch in diesem Jahr Räume zur Verfügung
gestellt. Anfragen und Anmeldungen sind
zu richten an den 
Deutschen EDV-Gerichtstag e.V. 
Lehrstuhl Prof. Dr. Rüßmann, 
Universität Saarbrücken, 
Im Stadtwald, Bau 31, 66123 Saarbrücken,
Tel. (0681) 3023150, Fax (0681) 3024012,
E-Mail: skuhn@rz.uni-sb.de.
Im Internet: http://edvgt.jura.uni-sb.de/.

RAG Dr. Wolfram Viefhues, 
AG Oberhausen/OLG Düsseldorf
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„Justiz und Medien“ – zu diesem stets aktuellen und von ihm
ausgewählten Thema referierte der Justizminister des Landes
NW Jochen Dieckmann mit anschließender reger Diskussion
am 18. Juni 2001 anläßlich einer gemeinsamen Veranstaltung
der Bezirksgruppe Bonn mit dem Bonner Juristischen Forum
und dem Bonner Anwaltverein.

Der JM betonte, dass die Justiz der Entwicklung der Bun-
desrepublik Deutschland in eine Mediengesellschaft Rechnung
tragen müsse. Das Verhältnis der Dritten zur sog. Vierten Ge-
walt sei trotz zahlreicher Diskussionen nach wie vor schwierig,
wobei die veränderte Medienlandschaft nicht zu einer Erleich-
terung beitrage. Der scharfe Wettbewerb auf dem Markt, aber
auch die geänderte Art der Darstellung von Informationen –
möglichst kurze, einprägsame Schlaglichter, viel Bildmaterial
– bringe es mit sich, dass weitgehend nur noch die Schlagzeile
und weniger die Hintergrundinformation gefragt sei. Die Me-
dien konzentrierten sich auf „Sensationsprozesse“ oder ver-
meintliche Skandale im Strafvollzug. Die Normalität der Ge-
richte und des Strafvollzuges gerate aus dem Blickfeld, wo-
durch ein falsches Bild von der Justiz vermittelt werde.

Dieser Entwicklung dürfe die Justiz nicht untätig zuschauen.
Sie werde ihrer Aufgabe in der Informationsgesellschaft nur
gerecht, indem sie die Medien einbinde. Weil die Normalität
von den Medien nicht nachgefragt werde, sei es Aufgabe der
Gerichte und des Strafvollzugs, selbst eine aktive Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben. Nur durch eine kompetente und ange-
messene Berichterstattung werde es gelingen, den Bürger der-
gestalt zu „schulen“, dass er Märchen von Wahrem trennen
könne. Der Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte und Staatsan-
waltschaften komme eine besondere Bedeutung zu. Dieck-
mann wies darauf hin, dass sein Ministerium großen Wert auf
die Schulung der Pressesprecher legt. Das Erlernen eines pro-
fessionellen Umgangs mit den Medien sei überaus wichtig,
denn Öffentlichkeitsarbeit habe ihre Tücken. Der JM erinnerte
an die warnenden Worte des verstorbenen JM des Landes
Rheinland-Pfalz Peter Caesar. Dieser hatte formuliert, dass ei-
ne Richterpersönlichkeit auf der Höhe ihrer Zeit einkalkuliere,
dass öffentliche Kritik an Gerichtsentscheidungen schon we-
gen der komplizierten Zusammenhänge verkürzt und ungerecht
und dort, wo politische Interessen berührt sind, zum Teil auch
böswillig ausfallen könne. Dieckmann wies in dem Zusam-
menhang auf die Berichterstattung in den Medien über Ent-
scheidungen des BVerfG hin.

Der JM ging auf die Entscheidung des BVerfG zur Live-Be-
richterstattung in den Gerichtssälen ein und begrüßte sie aus-
drücklich. Das Verbot sei besonders bei den Strafprozessen er-
forderlich. Hier stehe für die Medien nicht die gebotene sach-
liche und kompetente Vermittlung von Information im Vorder-
grund, sondern weitgehend nur die Sensationshascherei. Es ge-
he ihnen um Stigmatisierung und Vorverurteilung, nicht um
Wahrheitsfindung. Die amerikanischen Verhältnisse seien inso-
weit ein abschreckendes Beispiel. Der JM sprach sich aber für
eine Überprüfung des Verbots von Bild- und Tonaufnahmen
dort aus, wo der Persönlichkeitsschutz des Einzelnen nicht be-
troffen sei. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit gebe es solche
Themen wie Verfahren um die Zulässigkeit einer Mülldeponie,
Planfeststellungsverfahren oder Ausnahmen von Nachtflugver-
boten. Die steigende Bedeutung des Regionalfernsehens zeige,
dass der Bürger ein Interesse an Informationen hat, die ihn 
unmittelbar betreffen. Hier biete sich ein Feld, in dem sich die
Justiz außerhalb spektakulärer Prozesse in ihrer Wirklichkeit
darstellen könne.

Große Bedeutung in der Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte
und Staatsanwaltschaften kommt dem Medium Internet zu. Der
JM erläuterte an verschiedenen Projekten, dass NRW beim
Einsatz der Internt-Technologie federführend ist. Eine moder-
ne Justiz schöpfe alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
der Neuen Medien aus.
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Teilzeitbeschäftigung
ist ein Thema, das Frauen und Männer in
gleicher Weise betrifft, dem jedoch, weil
die Rollenverteilung bei der Kinderbetreu-
ung in der Regel den Müttern zufällt, in der
Praxis in erster Linie für Frauen Relevanz
zukommt.

Nachdem sich die Teilzeiterprobung im
richterlichen Dienst bewährt hat, die Teil-
zeitbeschäftigung im Eingangsamt auch
Akzeptanz gefunden hat, machen zuneh-
mend junge Kolleginnen in Beförderungs-
ämtern von der Möglichkeit Gebrauch, die-
se in Teilzeittätigkeit wahrzunehmen. Da-
bei ergeben sich Probleme, wenn es darum
geht, den Teilzeitfrauen richterliche Aufga-
ben zuzuweisen, die sich zwar mit der
Hälfte ihrer Arbeitskraft bewältigen lassen,
aber auch – nicht nur vereinzelt – Ganz-
tagseinsätze erfordern, wie z. B. als Mit-
glied eines in erstinstanzlichen Verfahren
tätigen Strafsenats oder als Ergänzungs-
richterin in Strafsachen. Wieweit ist ein
derartiger Einsatz zu verlangen?

Ein weiteres Problem liegt darin, dass
die Verfügbarkeit von auf halber Stelle ein-
gesetzten Richterinnen leicht Veranlassung
bietet, sich der Teilzeitfrauen ohne Rück-
sicht auf Einarbeitung in ihr jeweiliges De-
zernat bei Aufgabenverschiebungen quasi
als Feuerwehr zu bedienen und sie jeweils
dort einzusetzen, wo „Not am Mann“ ist.
Sind ihnen derartige wiederholte Dezer-
natswechsel zuzumuten?

Gesetzliche Vorgaben
Nach § 6a Abs. 1 LRiG (vgl. auch § 48a

DRiG) ist einem Richter/in, der/die min-
destens ein Kind unter 18 Jahren oder einen

nach ärztlichen Gutachten pflegebedürfti-
gen sonstigen Angehörigen tatsächlich be-
treut und pflegt, auf Antrag Teilzeitbe-
schäftigung in der Weise zu bewilligen,
dass der Dienst bis auf die Hälfte des regel-
mäßigen Dienstes ermäßigt wird.

Anders als in den einschlägigen Vor-
schriften des Beamtenrechts (z. B. § 79 a
BBG) wird nicht auf die Arbeitszeit, son-
dern auf den regelmäßigen Dienst abge-
stellt, weil für Richter/innen keine be-
stimmten Arbeitszeiten festgesetzt werden
können, die Erfüllung der richterlichen
Aufgabe vielmehr ihrer richterlichen Unab-
hängigkeit unterliegt. Über die Einteilung
des ermäßigten Dienstes enthält § 6 a LRiG
keine Bestimmungen.

Nach den beamtenrechtlichen Bestim-
mungen, die auf die Dienstzeit abstellen,
dürfen den Betroffenen nur solche Aufga-
ben zugewiesen werden, die der Zeiteintei-
lung der Teilzeitbeschäftigung Rechnung
tragen. Entsprechend ist bei der Umsetzung
von § 6 a LRiG der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu beachten und eine Verwen-
dung unzulässig, die dem Zweck der Er-
mäßigung zuwiderläuft (Fürst, Beamten-
recht des Bundes und der Länder, Richter-
recht und Soldatenrecht, Kom. 1999, § 48 a
DRiG Rn 7). Bedeutung kommt dabei dem
Umstand zu, dass der Dienst regelmäßig
verrichtet wird. Wichtig ist also eine Konti-
nuität, wobei das, was der Teilzeit-Richte-
rin abverlangt wird und die Anforderung an
den Dienstherrn, sachgerecht zu verfahren,
im Wechselspiel stehen. Wie die Teilzeit-
Richterin nicht verlangen kann, für eine be-
stimmte Zeit voll zu arbeiten und im Ge-
genzuge zeitweise vom Dienst freigestellt
zu werden (BGH NJW 1989/1221), kann
auch der Dienstherr die Richterin nicht et-
wa auffordern, jeden zweiten Tag oder jede
zweite Woche ihren Dienst zu verrichten
(Fürst a. a. O. § 48 a DRiG Rn 8 entgegen
Schmidt-Räntsch, DRiG, 5. Aufl. 1995 
§ 48 a Rn 7, der aber auch in diesem Fall
verlangt, dass das Interesse des Richters an
der Ermäßigung des Dienstes und die sach-
gemäße Besetzung des Gerichts gegenein-
ander abgewogen werden).

Zu beachten ist weiterhin § 6 a III LRiG,
nach dem einem Antrag auf Teilzeitbe-
schäftigung nur stattzugeben ist, wenn der
Betreffende zugleich der Verwendung auch
in einem anderen Richteramt desselben Ge-
richtszweiges zustimmt. Ist es auch sicher-
lich verfehlt, daraus den Schluss zu ziehen,
nicht mit einer Verwendung in einem ande-
ren Richteramt verbundene Dezernats-
wechsel seien der Teilzeitbeschäftigten
nicht zuzumuten, so muss doch – wie in al-
len Fällen einer an den Belangen der Ge-
samtheit wie des Einzelnen orientierten
Geschäftsverteilung – beachtet werden,
dass der Sinn des § 6 a LRiG nicht durch
unzumutbare Anforderungen an die in Teil-
zeit eingesetzte Richterin unterlaufen wird.

Folgerungen
Auch Teilzeit-Richterinnen muss ermög-

licht werden, ihren regelmäßigen Dienst

und damit ihren Tagesablauf so zu regeln,
dass sich Familie und Beruf miteinander
vereinbaren lassen. Für sie muss deshalb
gelten, dass sie grundsätzlich nicht dort
eingesetzt werden dürfen, wo ihr regel-
mäßiger Tages- oder Wochenablauf, der zur
Hälfte der Betreuung ihrer Kinder oder
kranker Angehöriger vorbehalten bleiben
muss, nicht eingehalten werden kann. Ab-
gesehen von – im richterlichen Dienst nicht
immer absehbaren – Ausnahmefällen, in
denen ihnen angesonnen werden mag,
kurzfristig umzudisponieren und auch für
Drittbetreuung zu sorgen, steht es – vor
dem Hintergrund elterlicher Sorgerechts-
Alleinverantwortung – weder einem
Dienstherrn noch einem Präsidium zu, oh-
ne dass zwingende Gründe vorliegen, einer
Richterin, die sich, wie es ihr das Gesetz er-
möglicht, für eine Teilzeitbeschäftigung
entschieden und so eingerichtet hat, eine
aus diesem Konzept fallende Abwesenheit
von zu Hause und die Regelung einer Dritt-
betreuung ihrer Kinder abzuverlangen, wie
z. B. im Falle der Bestellung zum Ergän-
zungsrichter.

Teilzeit-Richterinnen sind bei der Ge-
schäftsverteilung auch kein „Freiwild“;
wer Kindersegen, Frauenförderung und
Teilzeittätigkeit für unsere Gesellschaft
gutheißt, müsste es eigentlich als selbstver-
ständlich ansehen, derartigen Richterinnen,
sofern keine Missbrauchsfälle vorliegen –
denen hier keineswegs das Wort geredet
wird –, ihre Tätigkeit nicht zu erschweren,
sondern sie nach Möglichkeit zu fördern
und zu berücksichtigen, dass diese Frauen
ohnehin im Nebeneinander von Familie
und Beruf mehr zu leisten haben als 
andere.

Teilzeiterprobung im JM NW

Mit gutem 
Beispiel voran
Immer wieder hieß es in einer General-
staatsanwaltschaft des Landes NW: Stellen
Sie sich vor, demnächst kommt eine StAin
zu uns, die sich als Teilzeitkraft erproben
lassen will. Jeder weiß, dass es nach dem
Wortlaut der geltenden Erprobungs-AV
keine entgegenstehenden Gründe gibt.
Natürlich schafften es die Gegner dieser
Möglichkeit immer wieder zu verhindern,
dass eine Kollegin sich ganztags ihrem hal-
ben Erprobungsdezernat widmen konnte,
während sie ihre drei Kinder aufs Eis und
ihren Mann in die Wüste geschickt hatte.
Denn sie ließ sich brav in Vollzeit erproben.

Was muss sich MinDir Dr. Clausen im 
JM NW wohl für Sprüche angehört haben,
als er das Experiment der Teilzeiterprobung
ausgerechnet in seiner Abt. II wagte. Allen
Unkenrufen zum Trotz: Es hat hervor-
ragend geklappt. Ob er nun – mehr – Nach-
ahmer im nachgeordneten Bereich findet?

In ihrer Jahreshauptversammlung am 
13. 6. 2001 hat die Bezirksgruppe
Wuppertal ihren Vorstand neu gewählt.

Der bisherige Vorsitzende, VRLG Ul-
rich Krege, wurde bei eigener Enthal-
tung einstimmig wiedergewählt.

Zu weiteren Vorstandsmitgliedern be-
stimmte die insbesondere von jungen 
Kolleg-inn-en erfreulich gut besuchte
Mitgliederversammlung

VRLG Dr. Klaus Wiese
(stellv. Vors./2. Schriftführer)
RinLG Gudrun Kirschner 
(1. Schriftführerin)
RAG Klaus Rupprecht (Kassenführer)
RinLG Katrin Jungclaus
(Angelegenheiten der Assessoren)
RAG Uwe Heiliger
(gesellschaftliche Angelegenheiten)

Während Frau Kirschner neu in den
Vorstand gewählt wurde, bestätigte die
Mitgliederversammlung die übrigen,
großteils langjährigen Vorstandsmitglie-
der in ihrem jeweiligen Amt.

Aus den Bezirken



Der „wichtigste Schritt zurück nach Europa“
übergeht nationales Verfassungsrecht

Über Gerichte, Gerechtigkeit
und formale Gesetzmäßigkeit
28. Juni 2001. Der Bundeskanzler äußert sich: „Ein großer Erfolg
für die internationalen Bemühungen um Gerechtigkeit.“ Am sel-
ben Tag der Bundesaußenminister: „Mutiger Schritt [...] Das Ver-
hältnis zur internationalen Staatengemeinschaft wird sich damit
endgültig normalisieren.“

Was muss ein Träger von Hoheitsgewalt tun, um sich deutsches
Lob aus so berufenem Munde einzufangen? Ganz einfach: Die
Gerechtgkeit selbst anpacken, bloß nichts den Gerichten überlas-
sen. Oder anders ausgedrückt: Dass die Regierung von Belgrad
sich über eine Entscheidung des Verfassungsgerichts hinwegge-
setzt hat, kommentiert Berlin am 29. Juni 2001 wie folgt: „Jugos-
lawien hat den wichtigsten Schritt zurück nach Europa getan.“
Meint das die Auslieferung oder die Missachtung der Entschei-
dung der Verfassungsrichter?

Zur Erinnerung: Im Oktober 2000 wird der jugoslawische Ex-
Präsident Slobodan Milosevic festgenommen, ihm wird Bereiche-
rung im Amt vorgeworfen. Zugleich wird ihm aber die Zusage ge-
macht, eine Auslieferung komme trotz des internationalen Drucks
nicht in Betracht. Am 28. Juni 2001 wird dann durch sein Bundes-
land Serbien Milosevic an das UN-Kriegsverbrecher-Tribunal in
Den Haag ausgeliefert – einen Tag vor der Konferenz der Geber-
länder für Jugoslawien. Das jugoslawische Verfassungsgericht hat-
te zuvor ein Dekret Serbiens, welches die Auslieferung ermögli-
chen sollte, im Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz vorläufig
ausgesetzt. Unter der bestehenden Rechtslage hatte sich auch die
jugoslawische Regierung der geplanten Auslieferung widersetzt.

Na und? Der hat es doch verdient! Nach allem, was wir wissen,
hat Milosevic vier Kriege auf dem Balkan zumindest mit zu ver-
antworten. Hunderttausende von Menschen starben, Millionen
wurden vertrieben. Das Verteidigungsbündnis NATO hat – völker-
rechtliche Fragen alle geklärt? – dem im Frühjahr 1999 mit Gewalt
ein Ende gemacht. Nun ist Milosevic anderweitig in Haft. Die NA-
TO-Staaten (nebenbei: die wichtigsten Geber-Länder für den Wie-
deraufbau Jugoslawiens) wollten ihn haben. Die Serben haben Mi-
losevic daraufhin ausgeliefert – gegen den Spruch der Verfas-
sungsrichter. Und in diesem Zusammenhang gab es bekanntlich
ganz viel Lob, die Eintrittskarte nach Europa gewissermaßen.

Unabhängig davon, dass die Möglichkeit besteht, dass die täti-
gen Verfassungsrichter noch unter der Herrschschaft von Milose-
vic ihr Amt erhalten hatten und daher die Möglichkeit der Befan-
genheit besteht – soweit ins Detail geht aber kaum jemand bei
Presse und Politik – unter dem Strich bleibt die Information, dass
diejenigen Machthaber, die mutig in eigener Herrlichkeit über Ge-
rechtigkeit entscheiden, noch international gelobt werden. So titelt
eine große deutsche überregionale Zeitung am 30. Juni 2001: „Es
mag ja formal rechtswidrig gewesen sein, aber es dient der Ge-
rechtigkeit“. Formale Rechtswidrigkeit – Gab es da nicht doch
vielleicht einen Grund für formale Rechtmäßigkeit? Hatte das
nicht was mit der Idee eines Rechtsstaats und Gerechtigkeit zu
tun? Ist denn das heutige Jugoslawien kein Rechtsstaat, der als
solcher behandelt und subventioniert werden will? Gilt deren Ver-
fassungsrecht nicht? Was gilt denn dann dort? Ausländischer mo-
ralischer Imperialismus, Werte-Import und sonstige nicht näher fi-
xierte Faktoren der Unsicherheit? Jedenfalls irgend etwas, was al-
le zu loben sich genötigt fühlen.

„Der Spiegel“ (27/2001, 132, 133) notiert zufrieden, Immunität
für Regierende sei ein Konzept von gestern, die Welt ein Stück ge-
rechter. Die Form des Krieges, die von Soldaten souveräner Staa-
ten gegen Soldaten anderer souveräner Staaten geführt würde, sei
rechtlich abgeschafft. Jede massive Gewalt von Menschen gegen
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Menschen wird künftig nach den Regeln
des Völkerrechts wie Krieg behandelt, als
großangelegte, oft grenzüberschreitende
Form organisierter Gewalt. Der Unter-
schied zwischen marodierenden Soldaten
und anderen Gangstern sei rechtlich unbe-
achtlich. Geht es wirklich darum, oder
geht es um die Verletzungen nationalen
Rechts von Verfassungsrang bei der Auslie-
ferung desjenigen, der gegen internationa-
les Recht verstoßen hat? Die Serben argu-
mentieren wie folgt: Das jugoslawische
Bundes-Verfassungsgericht war für den
Landes-Fall nicht zuständig, die serbische
Verfassung und Interessen seien auch zu
schützen gewesen. Die Bundes-Verfas-
sungrichter seien ein ein Relikt des Despo-
ten Milosevic und daher schon an sich un-
beachtlich.

Fazit: Jugoslawien hat aus serbischer
Sicht keine beachtenswerte Gewaltentei-
lung. Es geht um die Behandlung eines 

Despoten, und dieser verdient nur despoti-
sche Mittel, also das Hinwegsetzen über al-
les, dessen Gültigkeit ansonsten selbst be-
ansprucht werde. Auf Langdeutsch: Er hat
sich nicht an die Gesetze gehalten, also gel-
ten für ihn die Gesetze auch nicht, die ihn
schützen.

Irgendwann in Zukunft wird der deut-
schen Justiz das Ansinnen angetragen wer-
den, doch bitte zur Herstellung der Gerech-
tigkeit das Gesetz mal kräftig in die Müll-
tonne zu kloppen. „Bitte setzt doch die
Ideen des Zeitgeistes durch – auf das Ge-
setz zu pfeifen, gibt doch immer so viele
Punkte im öffentlichen Ansehen.“ Mögen
die Politiker und Presse der Bevölkerung
dann mal den Sinn von Gewaltenteilung,
Verfassungsrecht und Gerechtigkeit klar
machen. Wir arbeiten solange mal formal
rechtmäßig. Hoffentlich können wir das in
der Zwischenzeit auch noch erklären.

Lars Mückner, Duisburg

Pension und Hinzuverdienst
Pensionäre müssen sich einen Hinzu-
verdienst nicht ohne weiteres auf ihre Ver-
sorgungsbezüge anrechnen lassen. Viel-
mehr ist bei einem Zusammentreffen von
Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und/
oder Erwerbsersatzeinkommen nach § 53
BeamtVG Folgendes zu beachten:

Nach Ablauf des Monats, in dem der
Versorgungsberechtigte das 65. Lebensjahr
vollendet, kommt die Anrechnung nur bei
einem so genannten Verwendungseinkom-
men in Betracht. Dabei handelt es sich um
ein Erwerbseinkommen im öffentlichen
Dienst, nämlich in einer Beschäftigung im
Dienst von Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des deutschen öffentlichen
Rechts oder ihrer Verbände, mit Ausnahme
bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften oder ihren Verbänden. Das
Einkommen aus einer Rechtsanwaltstätig-
keit ist also nicht anzurechnen.

Im Übrigen können Pensionäre, die we-
gen Erreichens des Pensionsalters oder auf
eigenen Antrag wegen Erreichens der für
sie geltenden Antragsaltersgrenze in den
Ruhestand treten, ohne Anrechnung so viel
hinzuverdienen, bis sie insgesamt das Ein-
kommen haben, über das sie auch im akti-
ven Dienst verfügten (so genannte 100-
Prozent-Grenze). Betragen z. B. die ruhe-
geldfähigen Dienstbezüge 6 000,– DM, die
Versorgungsbezüge hingegen 4 500,– DM
und bezieht der Pensionär ein anrechnungs-
pflichtiges Einkommen von 2 500,– DM,

muss er sich 1000,– DM anrechnen lassen,
sodass sich die Versorgungsbezüge auf
3500,– DM vermindern. Die Berücksichti-
gung erfolgt monatsbezogen, sodass der im
Gesamtjahr erzielte Hinzuverdienst mit ei-
nem Zwölftel angesetzt wird.

Als Erwerbseinkommen gelten nach
dem BeamtVG alle Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit einschließlich Abfin-
dungen, aus selbstständiger Arbeit sowie
aus Gewerbebetrieb und aus Land- und
Forstwirtschaft. Ausgenommen sind ein-
kommensteuerfreie Aufwandsentschädi-
gungen und Einkünfte aus Tätigkeiten, die
nach Art und Umfang den im aktiven
Dienst zulässigen Nebentätigkeiten im Sin-
ne des § 42 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BRRG ent-
sprechen, also Einkünfte aus schriftstelleri-
scher, wissenschaftlicher, künstlerischer
oder Vortragstätigkeit. Als Erwerbseinkom-
men im Sinne von § 53 BeamtVG sind auch
nicht Einkünfte aus Kapitalvermögen, Ver-
mietung und Verpachtung anzusehen. Er-
werbsersatzeinkünfte sind solche Leistun-
gen, die aufgrund oder in entsprechender
Anwendung öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften kurzfristig erbracht werden, um
Erwerbseinkommen zu ersetzen.

Beruht die Zurruhesetzung auf Dienst-
unfähigkeit (nicht auf einem Dienstunfall),
darf der Betreffende ohne Anrechnung bis
zum Ablauf des Monats, in dem das 65.
Lebensjahr vollendet wird, schlechthin nur
so viel hinzuverdienen, bis 75 % des Be-
trags erreicht werden, der für die wegen Al-
ters in den Ruhestand getretenen Pensionä-
re gilt. Allerdings darf sich ein anrech-
nungsfreier Hinzuverdienst in jedem Fall
zusätzlich auf 630,– DM belaufen. Nach
dem Ablauf des Monats ihres 65. Geburts-
tages werden diese Versorgungsberechtig-
ten dann aber wie die Altersruheständler
behandelt.

Wir gratulieren 
zum Geburtstag: 
September/
Oktober 2001
Zum 60. Geburtstag
2. 9. Winfried Nitardy
7. 9. Edda Seidel

12. 9. Hans-Dieter Dodt
17. 9. Dirk Hartmann
24. 9. Paul Erdmann

Manfred Suennemann
25. 9. Dr. Wolfgang Raack
26. 9. Jürgen Reinemund
20. 10. Klaus Deupmann
31. 10. Jürgen Vorndamm

Zum 65. Geburtstag
11. 9. Ernst Theusinger
22. 9. Wilfried Hoelscher
23. 9. Sigrid Engel
9. 10. Konrad Buecholdt

10. 10. Paul Jendrek
Hans-Josef Streuer

27. 10. Dieter Heckmann
Dr. Friedhelm Weyer

Zum 70. Geburtstag
1. 9. Dr. Leo Schwab
2. 9. Wilhelm Remy

23. 9. Clemens Haverkamp
18. 10. Dr. Martin Birmanns

Zum 75. Geburtstag
5. 9. Hans Spaetner

12. 9. Helmut Rehborn
20. 9. Fritz Wals
30. 10. Rudolf Mengeringhausen
31. 10. Reinhard Olfs

und ganz besonders
1. 9. Leonhard Klimiot (81 J.)
4. 9. Alexander Decking (77 J.)
7. 9. Heinrich Aurich (88 J.)
8. 9. Helmut Broich (81 J.)
9. 9. Walter Reimund (91 J.)

19. 9. Walter Steffens (82 J.)
25. 9. Dr. Karl Herrmann (80 J.)
29. 9. Gerhard Wippich (82 J.)
7. 10. Dr. Werner Kreuz (76 J.)
9. 10. Dr. Ulrich Firnhaber (76 J.)

12. 10. Alfred Spiess (82 J.)
21. 10. Dr. Hans Jonas (82 J.)

Wolfgang Voit (79 J.)
23. 10. Armin Maass (80 J.)
29. 10. Dr. Wolfgang Kurtenbach (81 J.)

Reichen Sie
die RiStA-Hefte weiter 

– zur Information
an die Referendare
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ZPO- und Schuldrechtsreform treten am 1. 1. 2002 in Kraft

Der EURO kommt nicht allein!
Der 1. 1. 2002 ist in aller Munde – der 
EURO kommt. Für die meisten Bürger
stellt dies jedoch nur ein Umrechnungspro-
blem dar. Die Justiz jedoch muss zu diesem
Stichtag weitaus stärker einschneidende
Veränderungen verarbeiten: das Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetz und die ZPO-
Reform treten in Kraft.

Beim Schuldrechtsmodernisierungsge-
setz scheint der Tag des Inkrafttretens bis-
her das einzig Sichere zu sein, weil dieser
Termin in den umzusetzenden EU-Richtli-
nien vorgegeben ist. Eine verlässliche Aus-
kunft, wann der endgültige Gesetzestext

vorliegt, kann dagegen niemand geben.
Festzustehen scheint auch, dass die sog.
kleine Lösung, die sich auf die Umsetzung
der Richtlinien beschränkt, im Gesetzge-
bungsverfahren keine Chance hat. Nimmt
man die Mietrechtsreform, die bereits zum
1. 9. 2001 in Kraft tritt, hinzu, wird ab dem
nächsten Jahr ein von Grund auf neu ge-
staltetes Schuldrecht gelten. Für die Recht-
sprechung bleibt als einziger Trost, dass
dieses Recht noch nicht auf Schuldverhält-
nisse anwendbar ist, die vor dem 1. 1. 2002
entstanden sind. Bei Dauerschuldverhält-
nissen gilt nach dem Regierungsentwurf

Was geschieht eigentlich . . .
. . . in der Geschäftsstelle des Landesverbandes?

RAG Faupel, Geschäftsführer des 
Landesverbandes und Vorsitzender des
Bezirksrichterrates bei dem OLG Hamm,

im Besprechungsraum.

Die Geschäftsstelle ist die Verwaltungszen-
trale des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen des Deutschen Richterbundes.
Sie wird geleitet vom Geschäftsführer des
Landesverbandes, RAG Karl-Hans Faupel,
unterstützt von RLG Heinz Wöstmann und
geführt von der Angestellten Anke Malert. 

Dieses Team ist im Wesentlichen verant-
wortlich für folgende Aufgaben:

– Mitgliederverwaltung und Service für 
aktive Richter und Staatsanwälte sowie
Pensionäre),

– Ausführung der Aufträge des Geschäfts-
führenden Vorstandes und des Gesamt-
vorstandes,

– Vorbereitung der Sitzungen des Ge-
schäftsführenden Vorstandes und Ge-
samtvorstandes,

– Vorbereitung und Durchführung der Ver-
bandstagungen wie Landesvertreterver-
sammlung, Assessorenseminare, 

– Organisation der jährlichen Bespre-
chungstermine von Vorstandsmitgliedern
mit dem Justizminister, dem Rechtsaus-
schuß des Landtags, dem Unterausschuss
„Personal“ des Haushalts- und Finanz-
ausschusses, den Vertretern der Frakti-
onen der im Landtag vertretenen Partei-
en, den Vorständen von befreundeten
Verbänden (z. B. DAV, DBB, BdK,
BDR),

– Führung der Kontakte zum Bundesver-
band des DRB und zu den anderen Lan-
desverbänden,

– Unterstützung der verbandseigenen Ar-
beitsgruppen und Kommissionen, 

– Unterstützung der Arbeit der Bezirks-
gruppenvorstände,

– Kostenbuchhaltung; Beitragseinzug bzw.
Rechnungserstellung der Mitgliedsbeiträ-
ge; Reisekostenabrechnung,

– Annahme, Bearbeitung und Archivierung
des gesamten Schrift-, Fax- und E-Mail-
verkehrs des Landesverbandes,

– Zuarbeit und Unterstützung der RiStA-
Redaktion,

– Erstellung der Veröffentlichungen des
Verbandes und deren Verbreitung (Stel-
lungnahmen, Beschlüsse, Presseerklärun-
gen, Flugblätter, Werbemappe, Plakate),

– Pflege des Internets. 

Die Geschäftsstelle des Landesverban-
des ist zu erreichen unter: 

Deutscher Richterbund 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Geschäftsstelle
Martin-Luther-Str. 11, 59065 Hamm
Telefon: (0 23 81) 2 9814 
Fax: (0 23 81) 2 25 68
E-Mail: info@drb-nrw.de
Homepage: www.drb-nrw.de

Justiz – kundenfreundlich
Vor kurzem sitz ich im Termin,
Hab dort zu judizieren.
Das Rechtsgespräch wogt her und hin,
Partei-Streit zwecks Prozessgewinn.
Wer mag schon gern verlieren.

Am Ende schaun erwartungsfroh
Zum Richtertisch die beiden:
Man wünscht ein Urteil, weil nur so
Der Hader lasse comme il faut
Sich rechtskonform entscheiden.

Da kommt mir plötzlich in den Sinn
Beim die Verhandlung Schliessen,
Die Kundenfreunlichkeits-Doktrin
Und dass ein „Dienstleister“ ich bin
(Der Alte Fritz lässt grüssen?).

Komplett blockiert mich das seither,
Ich brüte viele Stunden,
Als ob ich Kaiser Wilhelm wär:
„Parteien“ kenne ich nicht mehr,
Ich kenne nur noch „Kunden“.

Doch ganz egal, stets sind es zween,
Und einer nur kann siegen,
Der andre wird, was ihm geschehn,
Als unfreundlichen Akt verstehn,
Sich zähneknirschend fügen.

Man soll die Sprach-Willfährigkeit
Nicht auf die Spitze treiben.
Wie wär’s wenn mit Bescheidenheit
Es würde wie zu jeder Zeit
Beim Richter-Ethos bleiben?

RiVG Dr. Karl-Andreas Hernekamp, 
Hamburg

Buchbesprechung

Betäubungsmittelstrafrecht

Rainer Endriß/Dr. Klaus Malek. 2. Aufl.
2000. NJW-Schriftenreihe, C. H. Beck.
ISBN 3-406-45698-7. DM 128,–.
Informativ und übersichtlich wie ein Kommen-
tar, allerdings in zusammenhängender Darstel-
lung und dadurch wesentlich besser lesbar, wird
das gesamte BtM-Strafrecht einschließlich der
OWis und des Vollstreckungsrechtes auf 666
Seiten erschöpfend abgehandelt. Besonders um-
fangreiche und lesenswerte Kapitel sind der

Aufklärungshilfe und den verdeckten Ermitt-
lungsmethoden gewidmet.

Das Werk befasst sich dabei auch mit Strömun-
gen in Rechtsprechung und Literatur und geizt
nicht mit eigenen Meinungen, wobei sich durch-
aus bemerkbar macht, dass die Autoren von
Hause aus Strafverteidiger sind (z. B. in RN
425).

Für BtM-Staatsanwälte und -Richter bietet das
Buch gleichwohl als Nachschlagewerk wertvol-
le Hilfestellungen bei der täglichen Arbeit und
kann zur Benutzung neben einem Kommentar
nur empfohlen werden.

StAin Anette Milk, Essen
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Stellentausch

diese Seite* wendet sich an Richterinnen
und Richter, Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte im gesamten Bundesge-
biet. Wir wissen, dass es häufig Schwie-
rigkeiten gibt, wenn man von einem 
Gerichts-/Staatsanwaltschaftsbezirk in
einen anderen wechseln will, weil dort
gerade keine Stellen frei sind. Leichter
könnte es sein, wenn man einen Tausch-
partner aus dem Wunschbezirk benennen
kann, der seinerseits wechseln will. Aber
wie findet man den?

Dabei möchten wir Ihnen helfen und hier
eine Kontaktbörse eröffnen. Sie können
im untenstehenden Formular die erfor-
derlichen Angaben eintragen oder in der
Liste suchen, ob schon ein Kollege/eine
Kollegin von ihrem Wunschgericht/
-staatsanwaltschaft einen Wechselwunsch
angemeldet hat, und mit diesem/dieser
unter der angegebenen E-Mail-Anschrift

Kontakt aufnehmen. Der Termin Ihrer
Eintragung wird automatisch vermerkt.

Wir bitten Sie um kurze Mitteilung an

info@drb-nrw.de,

wenn sich Ihr Wunsch erfüllt oder anders
erledigt hat, damit wir den Eintrag lö-
schen können. Nach sechs Monaten wird
ein Eintrag gelöscht, wenn nicht vorher
eine Bitte um Verlängerung bei uns ein-
geht.

Bitte füllen Sie das folgende Formular
aus und schicken Sie es ab. In den nächs-
ten Tagen wird dann Ihr Veränderungs-
wunsch auf unserer Internetseite erschei-
nen. Durch Hinweise in den Veröffentli-
chungen der anderen Landesverbände
und des Bundes wird dafür Sorge getra-
gen, dass auch der Kontakt zu Kollegen
aus anderen Bundesländern hergestellt
werden kann.

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

Wir hoffen, hiermit ein hilfreiches Angebot geschaffen zu haben, und wünschen viel
Erfolg. Deutscher Richterbund, Landesverband Nordrhein-Westfalen

Veränderungswunsch Datum

Name

E-Mail-Adresse

Dienstbezeichnung

Dienstort

OLG-Bezirk, Land

sucht einen Tauschpartner/-partnerin in

gewünschter OLG-Bezirk

bzw. LG-Bezirk

(abschicken)

✄

*RiStA druckt hier lediglich die Internetseite www.drb-nrw.de ab, über die der 
Stellentausch initiiert werden soll.

das alte Recht bis zum 31. 12. 2002. Im
Verjährungsrecht ist folgende Übergangs-
regelung geplant: für am 1. 1. 2002 beste-
hende, noch nicht verjährte Ansprüche gel-
ten die Fristen des alten Rechts weiter, es
sei denn, die nach dem neuen Recht vorge-
sehene Verjährung läuft – beginnend ab
dem 1. 2. 2002 – früher ab. Es bleibt also
noch ein wenig Zeit, um sich an das neue
Recht zu gewöhnen. Das JMin NW plant
außerdem eine groß angelegte interne Wei-
terbildung durch den Einsatz sog. Multipli-
katoren, die – in der Justizakademie in
Recklinghausen geschult – das neue Recht
im Land verbreiten sollen.

Schwieriger sieht es bei der ZPO-Reform
aus. Als Vorteil muss man verstehen, dass
der Gesetzestext schon beschlossen ist. Der
Nachteil liegt aber darin, dass 
diese Reform schon ab dem 1. 1. 2002 in
vollem Umfang ihre Wirkungen entfaltet.
Ausgenommen sind gemäß § 26 Abs. 2
EGZPO n.F. „die §§ 23, 105 Abs. 3 GVG
und § 92 Abs. 2, §§ 128, 269 Abs. 3, §§ 278,
313a, 495a der ZPO sowie die Vorschriften
über das Verfahren im ersten Rechtszug vor
dem Einzelrichter“, die für am 1. 1. 2002
anhängige Verfahren in der alten Fassung
weiter gelten. Neben denZuständigkeitsvor-
schriften besteht die größte Bedeutung die-
ser Regelung darin, dass in den bis zum Jah-
resende anhängig gewordenen Verfahren
die gemäß § 278 Abs. 2 ZPO n.F. obligato-
rische Güteverhandlung nicht stattfindet.
§ 139 ZPO nF hingegen ist auf alle Verfah-
ren anzuwenden. Es dürfte sich daher an-
bieten, in Verfahren, die über das Jahresen-
de hinauszugehen drohen, schon jetzt Hin-
weise aktenkundig zu machen, wie dies
§139 Abs. 4 ZPO n.F. künftig erfordert.

Für die Berufung ist entscheidend, wann
die mündliche Verhandlung geschlossen
worden ist, auf die das anzufechtende Ur-
teil ergeht. Ist diese vor dem 1. 1. 2002 ge-
schlossen worden, so ist das alte Recht wei-
terhin anwendbar. Für Beschwerden und
die Erinnerung ist maßgeblich, ob „die an-
zufechtende Entscheidung vor dem 1. 1.
2002 verkündet oder, soweit eine Verkün-
dung nicht stattgefunden hat, der Ge-
schäftsstelle übergeben worden ist“ (§ 26
Nr. 10 EGZPO nF). Für die erste Instanz
wirkt sich dies auf die inhaltlichen Anfor-
derungen an das Urteil sowie dadurch aus,
dass nach neuem Recht zusätzlich über die
Zulassung der Berufung entschieden wer-
den muß, wenn der Beschwerdewert 600 €
nicht übersteigt. 

Bemerkenswert ist schließlich eine wei-
tere Übergangsvorschrift. § 26 Nr. 8
EGZPO nF bestimmt, dass eine Beschwer-
de wegen der Nichtzulassung der Revision
gemäß § 544 ZPO nF nur dann zulässig ist,
wenn der Beschwerdegegenstand 20.000 €
übersteigt. Bei LG-Berufungsurteilen ist
daher die Zulässigkeit einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde noch für einen recht lan-
gen Zeitraum selbst in Wohnraummietstrei-
tigkeiten eine absolute Ausnahme.


